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RS OGH 1984/11/27 4Ob51/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1984

Norm

ASVG §333 Abs3

Rechtssatz

Die Einrichtung eines freiwilligen Werkverkehrs ist auch eine Fürsorgemaßnahme des Arbeitgebers gegenüber den bei

ihm Beschäftigten. Die Verkehrsteilnahme ist also hier eng in das Arbeitsverhältnis eingebunden, was dafür spricht, die

Haftungsbefreiung des § 333 Abs 1 ASVG hier nicht aufzuheben.

Entscheidungstexte

4 Ob 51/84

Entscheidungstext OGH 27.11.1984 4 Ob 51/84
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